
 
 

Zum Verbleib bei den Sorgeberechtigten 
 
 
Einkommensgrenzen ab 01.08.2025 
 

 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 
 (Die Anzahl der Personen bestimmt sich nach den Sorgeberechtigten zzgl. aller Kinder, 

für die Kindergeld bezogen wird.) 
       

Einkommensgruppe 1:       
mtl. Betrag       
bis 2.783,00 3.527,00 4.275,00 5.022,00 5.763,00 6.504,00 

Einkommensgruppe 2: 
mtl. Betrag 

      

mehr als 2.783,00 3.527,00 4.275,00 5.022,00 5.763,00 6.504,00 
mtl. Betrag       
bis 3.710,00 4.702,00 5.700,00 6.696,00 7.684,00 8.672,00 

Einkommensgruppe 3: 
mtl. Betrag 

      

mehr als 3.710,00 4.702,00 5.700,00 6.696,00 7.684,00 8.672,00 
mtl. Betrag       
bis 4.452,00 5.642,00 6.840,00 8.035,00 9.221,00 10.406,00 

Einkommensgruppe 4: 
mtl. Betrag 

      

mehr als 4.452,00 5.642,00 6.840,00 8.035,00 9.221,00 10.406,00 
mtl. Betrag       
bis 5.194,00 6.583,00 7.980,00 9.374,00 10.758,00 12.141,00 

Einkommensgruppe 5: 
mtl. Betrag 

      

mehr als 5.194,00 6.583,00 7.980,00 9.374,00 10.758,00 12.141,00 
 

 
 
Monatliche Gebühren ab dem 01.08.2025 
 

Art der Gruppe Einkommens- 
gruppe 1 
Euro mtl. 

Einkommens- 
gruppe 2 
Euro mtl. 

Einkommens- 
gruppe 3 
Euro mtl. 

Einkommens- 
gruppe 4 
Euro mtl. 

Einkommens- 
gruppe 5 
Euro mtl. 

1. Ganztagskrippe 170,00 220,00 270,00 320,00 370,00 
2. Verlängerte Vormittags-

krippe 
127,50 165,00 202,50 240,00 277,50 

3. Vormittagskrippe,  
Nachmittagskrippe 

85,00 110,00 135,00 160,00 185,00 

4. Sonderöffnungszeiten 
je angefangene halbe Std. 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

5. Verpflegungsgeld für das 
Mittagessen 

30,00 30,00 45,00 45,00 60,00 

 

 
Fördermöglichkeiten: 

1. Wirtschaftliche Jugendhilfe zur Übernahme der Kindertagesstättengebühren. Eine Antragstellung 
muss über den Landkreis Verden -FD Jugend und Familie- erfolgen. 

2. Leistungen aus dem Bildungspaket zur Übernahme des Verpflegungsgeldes. Eine Antragstellung 
muss über den Landkreis Verden -Bildungspaket- erfolgen. Die gültige Bildungskartennummer ist der 
Stadt Verden unverzüglich mitzuteilen. 

 
 
Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, sind bis zu ihrer Einschulung nach § 21 Kindertagesstätten-
gesetz beitragsfrei gestellt. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit besteht für eine Betreuungszeit für höchstens  
8 Stunden täglich. Für tägliche Betreuungszeiten über 8 Stunden hinaus werden Gebühren gemäß § 4 Abs. 3 
Nr. 6 Benutzungsgebührensatzung erhoben. 
 
Das Verpflegungsgeld bleibt vom Anspruch auf Beitragsfreiheit unberührt und ist weiterhin zu entrichten, es sei 
denn, dass Ihnen eine gültige Bildungskarte vorliegt. 
 
Die Benutzungsgebühr und das Verpflegungsgeld sind auch für Ferien- und Schließungszeiten zu entrichten. 
Eine Abmeldung ist mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende des Kindertagesstätten-Halbjahres möglich. 
 


